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BMF – IV/8 (IV/8) 

 

 

 

13. Juli 2012  

BMF-010302/0030-IV/8/2012  

An 

Zollämter 

Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern 

Steuer- und Zollkoordination, Predictive Analytics Competence Center 

Steuer- und Zollkoordination, Produktmanagement 

 

 

AH-2660, Arbeitsrichtlinie Afghanistan-Embargo 

 

 

Die Arbeitsrichtlinie AH-2660 (Arbeitsrichtlinie Afghanistan-Embargo) stellt einen 

Auslegungsbehelf zu den von den Zollämtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen 

dar, der im Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird. 

Über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten können aus dieser 

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden. 

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben. 

Bundesministerium für Finanzen, 13. Juli 2012 
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1. Rechtsgrundlage 

Verordnung (EU) Nr. 753/2011 des Rates vom 1. August 2011 über restriktive Maßnahmen 

gegen bestimmte Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen angesichts der Lage 

in Afghanistan. 

2. Ausfuhr bei Zurverfügungstellung wirtschaftlicher 

Ressourcen 

2.1. Ausfuhrverbot 

(1) Gemäß Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 753/2011 dürfen den im Anhang I der 

Verordnung aufgeführten natürlichen und juristischen Personen, Gruppen, Unternehmen 

oder Einrichtungen weder direkt noch indirekt wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung 

gestellt werden oder zugutekommen. 

Wenn die umfassten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen betroffen werden, besteht daher ein Ausfuhrverbot für alle Güter, außer jenen 

des Abschnitts 2.2. 

Definition: 

Wirtschaftliche Ressourcen sind gemäß Art. 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 

753/2011 Vermögenswerte jeder Art, unabhängig davon, ob sie materiell oder 

immateriell, beweglich oder unbeweglich sind, bei denen es sich nicht um Gelder 

handelt, die aber für den Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen verwendet 

werden können. 

Zu beachten ist 

 dass es dabei unerheblich ist, ob es sich um körperliche oder nicht körperliche, 

bewegliche oder unbewegliche Waren handelt, daher ist zB auch Software oder 

elektrische Energie als wirtschaftliche Ressource anzusehen, da diese für den Erwerb von 

Finanzmitteln verwendet werden können. 

 dass die Definition "wirtschaftliche Ressourcen" somit nahezu alle Arten von Gütern 

umfasst und 

 dass weder durch Ankäufe von gelisteten Personen, Einrichtungen oder Organisationen 

den genannten Finanzmittel zufließen dürfen, noch durch Verkäufe an diese Personen 

diesen wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden dürfen – daraus ergibt 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3092600&ida=VO7532011&gueltig=20120713&hz_id=3092600
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3092600&ida=VO7532011&gueltig=20120717&hz_id=3092600&dz_VonArtikel=3&dz_VonAbsatz=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3092600&ida=VO7532011&gueltig=20120717&hz_id=3092600&dz_VonArtikel=1&dz_VonBuchstabe=c
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3092600&ida=VO7532011&gueltig=20120717&hz_id=3092600&dz_VonArtikel=1&dz_VonBuchstabe=c
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sich ein generelles Ein-, Aus- und Durchfuhrverbot von Waren von den oder an die 

entsprechend gelisteten Personen. 

(2) Gemäß Art. 3 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 753/2011 ist die wissentliche und 

vorsätzliche Beteiligung an Aktivitäten, mit denen die Umgehung der Maßnahmen 

unmittelbar oder mittelbar bezweckt oder bewirkt wird, untersagt. 

2.2. Ausfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter 

2.2.1. Andere als die im Anhang I der Verordnung aufgeführten natürlichen 

oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen 

Güter, die an andere als im Anhang I der Verordnung aufgeführte natürliche oder juristische 

Personen, Organisationen oder Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden oder 

zugutekommen, unterliegen keinen Einschränkungen nach der Maßnahme des Abschnitts 2. 

2.2.2. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

2.2.3. Güter ausschließlich zum persönlichen Gebrauch oder zum 

persönlichen Verbrauch bestimmt 

Güter, die sich nach Art, Menge und Wert lediglich für die persönliche Verwendung oder den 

persönlichen Gebrauch eignen, werden von der Maßnahme des Abschnitts 2. nicht erfasst. 

Sendungen mit solchen Inhalten dürfen ohne Genehmigung an den Empfänger ausgeführt 

werden. 

2.3. Ausnahmen vom Ausfuhrverbot mit Ausfuhrgenehmigung 

Gemäß Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 753/2011 gilt das Ausfuhrverbot 

nach Abschnitt 2.1. nicht für bestimmte eingeschränkte Zwecke. In diesen Fällen kann die 

Bereitstellung wirtschaftlicher Ressourcen genehmigt werden. 

Bei der Ausfuhr von Gütern an eine in Absatz 1 angeführte Person in Afghanistan muss der 

Ausführer nachweisen, dass dafür eine gültige Ausfuhrgenehmigung vorliegt. In e-Zoll ist 

dazu der Dokumentenartencode C052 ("Ausfuhrgenehmigung für Waren und Technologien, 

die Einschränkungen unterliegen") zu verwenden - außerdem ist die Nummer der 

Ausfuhrgenehmigung anzuführen, und zwar im Format nach Arbeitsrichtlinie AH-1110 

Abschnitt 4.6.3. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3092600&ida=VO7532011&gueltig=20120717&hz_id=3092600&dz_VonArtikel=3&dz_VonAbsatz=3
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3092600&ida=VO7532011&gueltig=20120716&hz_id=3092600&dz_VonAnhang=I
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3092600&ida=VO7532011&gueltig=20120717&hz_id=3092600&dz_VonArtikel=5&dz_VonAbsatz=1
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Abschnitt 3. 

derzeit frei 

4. Durchfuhr bei Zurverfügungstellung wirtschaftlicher 

Ressourcen 

Nach der Formulierung des Art. 3 der Verordnung (EU) Nr. 753/2011 fällt auch die Durchfuhr 

unter die Bestimmungen dieses Artikels. Die Überwachung der Einhaltung der genannten 

Bestimmungen erfolgt in jenen Fällen, in denen eine österreichische Zollstelle als 

Ausfuhrzollstelle fungiert, nach den Vorgaben des Abschnitts 2. 

Abschnitt 5. 

derzeit frei 

6. Strafbestimmungen 

6.1. Geltungsumfang der Verordnung 

Die Verordnung gilt 

 im Gebiet der Union einschließlich ihres Luftraums, 

 an Bord der Luftfahrzeuge und Schiffe, die der Hoheitsgewalt der Mitgliedstaaten 

unterstehen, 

 für Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, innerhalb und 

außerhalb des Gebiets der Union, 

 für die nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründeten oder eingetragenen juristischen 

Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen, 

 für juristische Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen in Bezug auf 

Geschäfte, die ganz oder teilweise in der Union getätigt werden. 

6.2. Außenwirtschaftsgesetz 2011 

Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung sind gerichtlich strafbare Handlungen und es 

kommen die §§ 79, 83 und 84 AußWG 2011 zur Anwendung. 

Siehe dazu die Arbeitsrichtlinie AH-1130, im Besonderen Abschnitt 3. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3092600&ida=VO7532011&gueltig=20120717&hz_id=3092600&dz_VonArtikel=3
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=79
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=83
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=84
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Anlage 1 

Anhang II - Liste der zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten und Anschrift für Notifikationen an die 

Europäische Kommission 

A. Zuständige Behörden der Mitgliedstaaten 

BELGIEN 

http://www.diplomatie.be/eusanctions 

BULGARIEN 

http://www.mfa.government.bg 

TSCHECHISCHE REPUBLIK 

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce 

DÄNEMARK 

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternational 

Retsorden/Sanktioner/ 

DEUTSCHLAND 

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/ 

embargos.html 

ESTLAND 

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRLAND 

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 

GRIECHENLAND 

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/ Global + 

Issues/International + Sanctions/ 

SPANIEN 

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ 

Sanciones_%20Internacionales.aspx 

 

http://www.diplomatie.be/eusanctions
http://www.mfa.government.bg/
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
http://www.vm.ee/est/kat_622/
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519%20
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FRANKREICH 

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ 

KROATIEN 

http://www.mvep.hr/sankcije 

ITALIEN 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm 

ZYPERN 

http://www.mfa.gov.cy/sanctions 

LETTLAND 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITAUEN 

http://www.urm.lt  

LUXEMBURG 

http://www.mae.lu/sanctions 

UNGARN 

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ 

MALTA 

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp 

NIEDERLANDE 

http://www.minbuza.nl/sancties  

ÖSTERREICH 

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

POLEN 

http://www.msz.gov.pl 

PORTUGAL 

http://www.min-nestrangeiros.pt 

RUMÄNIEN 

http://www.mae.ro/node/1548 

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
http://www.mvep.hr/sankcije
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
http://www.urm.lt/
http://www.mae.lu/sanctions
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
http://www.minbuza.nl/sancties
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=%20
http://www.msz.gov.pl/
http://www.min-nestrangeiros.pt/
http://www.mae.ro/node/1548
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SLOWENIEN 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednaro

dna_varnost/omejevalni_ ukrepi/ 

SLOWAKEI 

http://www.foreign.gov.sk 

FINNLAND 

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SCHWEDEN 

http://www.ud.se/sanktioner 

VEREINIGTES KÖNIGREICH  

www.fco.gov.uk/competentauthorities 

 

B. Anschrift für Notifikationen und sonstige Mitteilungen an die 

Europäische Kommission 

Europäische Kommission  

Dienst für außenpolitische Instrumente  

CHAR 12/106 

1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIQUE/BELGIË 

E-Mail: relex-sanctions@ec.europa.eu 

Tel. +32 229-55585 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_%20ukrepi/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_%20ukrepi/
http://www.foreign.gov.sk/
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
http://www.ud.se/sanktioner
file:///C:/Users/jandl/Desktop/AH-Diverses/www.fco.gov.uk/competentauthorities
mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu
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